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Bedingungen für die Übernahme der Schirmherrschaft für externe Veranstaltungen 
durch die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. 

Stand: 15. Dezember 2016 

die DGP ist unter bestimmten Voraussetzungen gerne bereit, Veranstaltungen zu unterstützen, indem sie die 
Schirmherrschaft durch Vergabe des Gesellschaftslogos übernimmt. Dazu gehören:  

• wissenschaftliche Veranstaltungen (nationale und internationale Kongresse, Symposien, Workshops),

• Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen,

• Veranstaltungen auf berufs-, gesundheits-, medizin- oder wissenschaftspolitischem Gebiet.

Kriterienkatalog 

Die unterstützten Veranstaltungen müssen dafür den Kriterien für wissenschaftliche Qualität, Unabhängig-
keit und Transparenz genügen: 

1. Eine/r der Leiter/-innen bzw. Organisatoren der Veranstaltung muss DGP-Mitglied sein oder eine AG, 
Sektion oder Kommission der DGP ist als Veranstalter oder Mitveranstalter namentlich genannt und an
der Programmgestaltung und -durchführung aktiv beteiligt. 

2. Ein schriftlicher Nachweis der Zertifizierung durch eine Ärztekammer oder entsprechende Institution ist
einzureichen.

3. Das Programm (ggf. das vorläufige Programm) der Veranstaltung ist zusammen mit dem Antrag unter
Beantwortung der Punkte dieser Kriterien einzureichen.

4. Der Veranstalter soll die Zielgruppe und die Lehrziele der Veranstaltung benennen. Das Programm muss
durch eine inhaltlich unabhängige wissenschaftliche Leitung und/oder ein entsprechendes wissenschaft-
liches Komitee bestimmt werden. 

5. Es soll kurz erläutert werden, welches Interesse die DGP an der Veranstaltung haben könnte. 
6. Veranstaltungen, die von einer einzelnen pharmazeutischen, medizintechnischen oder Diagnostika-

Firma inhaltlich und/oder wirtschaftlich getragen werden, können grundsätzlich keine Schirmherrschaft
der DGP erhalten.

Verfahrensweise zur Vergabe der Schirmherrschaft 

1. Der Antrag ist rechtzeitig, d.h. vor Drucklegung des Programms, per E-Mail bei der Geschäftsstelle der
Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. unter info@pneumologie.de einzu-
reichen. Das aktuelle Veranstaltungsprogramm (ggf. das vorläufige Programm) ist beizufügen.

2. Der Generalsekretär entscheidet nach Prüfung durch die Geschäftsstelle über die Vergabe der Schirmherr-
schaft. Im Zweifelsfall befasst der Generalsekretär den Vorstand oder im Rahmen einer Eilentscheidung
den Präsidenten mit der Entscheidung.

Ein Rechtsanspruch besteht auch bei Erfüllung der Kriterien nicht.  
Der Antragsteller wird per E-Mail von der Geschäftsstelle über das Ergebnis unterrichtet. 
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Inhalt der Schirmherrschaft 

Die Schirmherrschaft dokumentiert die inhaltlich-fachliche Unterstützung der DGP. Veranstaltungen unter 
der Schirmherrschaft der DGP werden als solche gekennzeichnet und in den Veranstaltungskalender sowie in 
die Veranstaltungshinweise in den Mitgliedermailings der DGP aufgenommen.  

Das DGP-Logo darf nur für die entsprechende Veranstaltung auf den Ankündigungen und dem Programm-
heft verwandt werden. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir leider keine Daten unserer Mitglieder zur Verfügung stellen. 
Der Versand von Einladungen oder Informationsmaterial wird regelhaft nicht übernommen. In Ausnahmefäl-
len kann dies aber gegen eine angemessene Aufwandsentschädigung erfolgen.  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keinerlei Garantie oder Haftung und ähnliche Verpflichtungen, 
etwa für die Inhalte der Veranstaltung und der dazugehörigen Druckerzeugnisse oder elektronischen Publika-
tionen, bei der Übernahme der Schirmherrschaft im Sinne eines Mitveranstalters übernehmen. Mit der Über-
nahme der Schirmherrschaft besteht insbesondere keine Verpflichtung zur Übernahme von Kosten oder zum 
Ausgleich von Defiziten. 


